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Regeln, Recht und Gesetz – Versuch eines Vergleichs
(inkl. Gewaltenteilung)

beim 
Fußballspiel

in der
Gesellschaft

Gewalt

Wie heißt
das Recht?

Regelwerk
Rechtsordnung,

Gesetze

Wen betrifft
das Recht?

Fußballer,
Trainer

Menschen,
Bürger

Wozu dient das 
Recht?

Fußballspiel
regeln

Zusammenleben
friedlich regeln

Wer macht 
(„verabschiedet“)

 das Recht?

Sport-
funktionäre

Parlamente
(als Volksvertreter 
gewählte Politiker)

gesetzgebende 
Gewalt (Legislative)

Wer spricht das 
Recht (urteilt)?

Schieds-
richter

Gerichte
(Richter)

rechtsprechende 
Gewalt (Judikative)

Wer setzt
das Recht um?

Sicherheits-
kräfte

Polizei, Gerichtsvollzieher
(allgem.: Regierung und 

Verwaltung) *

ausführende
Gewalt (Exekutive)

→ Gewaltenteilung, 
als Grundprinzip
einer Demokratie

Im Zusammenhang („Ablaufübersicht“):

Legislative Judikative

Parlamente
(als Volksvertreter 
gewählte Politiker) 

→ beschließen →
Rechtsordnung,

Gesetze
→ Verstöße werden 
sanktioniert von →

Gerichte
(Richter)

↓ diese fällen ↓
Exekutive

Polizei, 
Gerichtsvollzieher

(allgem.: Regierung 
und Verwaltung) *

← wird umge-
setzt von ←

Urteile im Sinne von 
Sanktionen/Strafen 
(auch: Freispruch)

* Anm.: Die Exekutive ist sozusagen zweigeteilt: Auf der einen Seite die Polizei, Gerichtsvollzieher u. a. Auf 
der anderen Seite wird aber insbesondere auch die Regierung als Exekutive verstanden. Sie gestaltet feder-
führend die Politik (trifft politische Entscheidungen) im Rahmen der Gesetze – vom Bürgermeister, über den 
Minister, bis hin zum Bundeskanzler.
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Gewalten(-teilung)

Gesetzgebende Gewalt (Legislative)

• Was? → macht Gesetze
• Wer? → Parlamente (als Volksvertreter gewählte Politiker, sog. Abgeordnete / 

Parlamentarier)

Rechtsprechende Gewalt (Judikative)

• Was? → spricht Recht (urteilt)
• Wer? → Gerichte (Richter)

Ausführende Gewalt (Exekutive)

• Was? → setzt Recht um bzw. macht Politik gemäß den Gesetzen
• Wer? → (1) Polizei, Gerichtsvollzieher etc. bzw.

(2) Regierung (z. B. Bürgermeister, Minister, Bundeskanzler)

→ Gewaltenteilung!
Die drei Staatsgewalten sind voneinander getrennt (in Deutschland: verschränkt), damit 
nicht alle Macht in der Hand einer Partei / Person o. ä. liegt. Dadurch soll Machtmiss-
brauch verhindert oder zumindest erschwert werden. Dies ist ein wesentliches Merkmal 
einer Demokratie (im Gegensatz zu einer Diktatur).
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